
915 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des N~tionalrates :XV. GP 

19811201 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom :xxxxx 1981, mit 
dem das Gehaltsgesetz 1956 (38. Gehaltsge-' 
setz-Novelle), das Richterdienstgesetz und das 
Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 geändert 

werden 

Der Nationalrat hat beschl<?ssen: 

Artikel I 

Das Gehaltsgesetz 1956, BGBI. Nr. 54, zuletzt' 
geändert durch das Bundesgesetz' BGBI. 
Nr. 306/1981, wird wie folgt geändert: 

1. Die Tabellen im § 28 Abs. 3 erhalten folgende 
, Fassung: 

inder Dienstklasse III 

in der Verwendungsgruppe 
in der 

E D C B A Gehaltsstufe \ 

Schilling' 

1 6530 6979 7430 8781 11673 
2 6653 7183 7700 9118 -
3 6,777 7385 7970 9456 -
4 6901 7587 8240 9793 -
5 7025 7790 8511 10131 -
6 7149 7992 8781 10470 -
7 7273 8195 9050 10807 -
8 7396 8398 9321 - -
9 7520 8601 9591 - -

10 7644 8803 9861 - -
11 7768 9006 10.131 - -
12 7892 9208 10402 - -
13 8015 9411 - - -
14 8139 9613 - - -
15 8263 9817 - - -
16 8387 10019 - - -
17 8511 10552 - - -
18 8635 - - - -

in der Dienstk1asse 

in der 
IV V VI VII VIII IX 

Gehaltsstufe 

- Schilling 

1 - - 17150 21123 28886 41598 
2 - 14 394 17701 21 844 30467 43984 
3 11087 14946 18250, 22562 32047 46372 
4 11639 15495 18970 24143 34436 48762 
5 12189 16046 19690 25723 36821 51 147 
6 12740 16596 20406 27306 39210 53536 
7 13 290 17150 21 123 28886 41598 -
8 13 843 17701 21844 30467 43984 -
9 14394 18250 22562 32047 - -

2. Im § 30 Abs. 1 wird der Betrag ,,979 S" durch 
den Betrag ,,1 038 S" und der Betrag ,,1 244 S" 
durch den Betrag" 1 319 S" ersetzt. 

3. Im § 30 a Abs. 2 wird nach dem ,ersten Satz 
eingefügt: 

"In der Dienstkla~se III der Verwendungs
gruppe A sind für die Ermittlung der V orrückungs
beträge auch die für die Verwendungsgruppe A im 
Wege der Zeitvorrückung erreichbaren Gehaltsstu
fen der Dienstklasse IV zu berücksichtigen." 

4. Im § 30 bAbs. 2 werden ersetzt: 
a) in Z 1 der Betrag ,,339 S" durch den Betrag 

,,359 S", 
b) in Z 2 und Z 3 lit. a der Betrag ,,889 S" durch 

den Betrag" 94 2 S", ' 
c) in Z 3 lit. b der Betrag ,,1 068 S" durch den 

Betrag" 1 132 S". 

5. § 30 c Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Die Pflegedienst-Chargenzulage beträgt 
monatlich 

1. für Stationspfleger und Stationsschwestern 
1405 S, 

2. für Oberpfleger und Oberschwestern 1809 S, 
3. für Pflegevorsteher und Oberinnen 2 211 S." 
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2 915 der Beilagen 

6. Im § 38 Abs. 1 wird der Betrag ,,628 S" durch 
den Betrag ,,666 S" ersetzt. 

7. Im § 38 a Abs. I wird, der Betrag ,,469 S" 
durch den Betrag,,497 S" ersetzt. 

8. Die Tabelle im § 39 Abs. 3 erhält folgende Fas
sung: 

in der Verwendungsgruppe 
in der 

PI P2 P3 P4 PS Gehaltsstufe 

Schilling 

1 7430 7205 6979 6754 6530 
2 7700 7430 7183 6912 6653 
3 7970 7655 7385 7069 6777 
4 8240 7880 7587 7227 6901 
5 8511 8105 7790 7385 7025 
6 8781 8331 7992 7542 7149 
7 9050 8555 8 195 7700 7273 
8 9321 8781 8398 7858 7396 
9 9591 9006 8601 8015 7520 

10 9861 9230 8803 8173 7644 
11 10131 9456 9006 8331 7768 
12 10402 9681 9208 8487 7892 
13 10672 9907 9411 8645 8015 
14 10942 10131 9613 8803 8139 
15 - 10356 9817 8961 8263 
16 - 10582 10019 9118 8387 
17 -' 11009 10552 9276 8511 
18 - - - 9434 8635 

9. Die Tabelle im § 42 Abs. 1 erhält folgende Fas
sung: 

in der Gehaltsgruppe 

in der I JI III Gehaltsstufe 
Schilling 

1 14052 - -
2 15800 - -
3 17547 - -
4 19296 - -
5 21043 - -
6 22791 - -
7 24540 - -
8 26287 26433 -
9 28035 28 181 30339 

10 29782 29929 32087 
11 31531 31677 35583 
12 33279 33425 40827 .1. 

13 35026 36920 42574 
i4 I 36774 40416 44 322 
15 38521 43911 46070 
16 40269 45660 47818 

10. Im § 42 Abs. 1 letzter Satz wird der Betrag 
,,49 465 S" durch den Betrag ,,52 433 S" ersetzt. 

11. Im § 43 Abs. 1 wird der Betrag ,,2 473 S" 
durch den Betrag ,,2 621 S" ersetzt. 

12. Im § 45 Abs. 1 werden ersetzt: 
a) in Zider Betrag ,,5 872 S" durch den Betrag 

,,6224 S", 

b) in Z 2 der Betrag ,,7341 S" durch den Betrag 
,,7781 S", 

c) in Z 3 der Betrag ,,8 808 S" durch den Betrag 
,,9336 S", 

d) in Z 4 der Betrag ,,10276 S" durch den 
Betrag ,,10893 S" und 

e) in Z 5 der Betrag ,,11 745 S" durch den 
Betrag ,,12450 S". 

13. Die Tabelle im § 48 Abs.3 erhält folgende 
Fassung: 

in der 
Gehaltsstufe 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

fUr 

außerordentliche ordentliche 

Universitäts(Hochschul)professoren 

20091 
20769' 

.21 445 
22122 
22800 
24006 
25365 
26725 
28085 
29444 
30804 
32612 
34435 
36804 

Schilling 

26725· 
28085 
29444 
30804 
32612 
34435 
36804 
39177 
41548 
~3 921 

14. Im § 50 Abs.3 wird der Betrag ,,4493 S" 
durch den Betrag ,,4763 S" ersetzt. '. 

15. Die Tabelle im § 55 Abs. 1 erhält folgende 
Fassung: 

in der in der Verwendungsgruppe 

Ge- L 3 L2b 1 L2b2 L2b 3 L2a 1 L2a2 LI LPA halts-
stufe Schilling 

1 8443 9563 10363 10779 10665 11519 12720 13157 
2 8634 9797 10544 10960 11036 11912 13229 13822 
3 8823 10029 10724 11141 11405 12304 13738 14488 
4 9013 10262 10905 11322 11776 12697 14246 15847 
5 .9204 10495 11 085 11501 12144 13089 14784 17207 
6 9504 11089 11805 12225 12884 13880 15946 18567 
7 9966 11681 12530 12949 13650 14837 17108 19926 
8 10427 12277 13251 13670 14415 15795 18269 71285 
9 10890 12871 13975 14394 15301 16903 19432 22645 

10 11352 13465 14700 15117 16186 18013 ~0593 24006 
11 11815 14058 15422 15837 17072 19121 ~1754 25365 
12 12277 14878 16286 16705 17957 ~0229 122 916 26725 
13 12739 15698 17151 17570 18845 ~1338 124 077 28085 
14 13201 16518 18016 18433 19730 ~2447 125240 29444 
15 13843 17338 18882 19299 120614 123555 ~6400 30804 
16 14485 18157 19748 120165 121501 124665 ~8118 ~2612 
17 15126 18976 20610 21028 ~2387 ~5775 ~9833 3~420 
18 ~155Q 36229 

16. Im § 56 Abs.2 wird der Betrag ,,1 966 S" 
durch den Betrag ,,2 084 S" ersetzt. 
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17. § 57 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Die Dienstzulage beträgt 
a) für Leiter der Verwendungsgruppe L PA 

in der 
Dienstzulagen-

gruppe 

I 
II 
III 
IV 
V 

1 bis 8 

5663 
5096 
4527 
3960 
3"397 

Schilling 

6052 
5449 
4841 
4236 
3628 

ab der 
Gehaltsstufe D 

6424 
5782 
5141 
4502 
3850 

b) für Leiter der Verwendungsgruppe L 1 

in der 
Dienstzulagen-

gruppe 

I 
II 
III 
IV 
V 

Ibis 8 

4719 
4247 
3774 
3300 
2832 

5045 
4542 
4039 
3530 
3025 

ab der 
Gehaltsstufe 13 

5354 
4820 
4285 
3752 
3211 

c) für Leiter der Verwendungsgruppen L 2a 2, 
L 2b 3 und L 2b 2 

in der 
DienstZulagen-

gruppe 

I 
II 
III 
IV 
V 

Ibis 8 

2309 
1893 
1521 
1272 
1060, 

Schilling 

2497 
2044 
1636 
1364 
1138 

ab der 
Gehaltsstufe D 

2688 
2198 
1751 
1458 
1216 

d) für' Leiter der Verwendungsgruppen L 2a 1 
und L2b 1 

in der 
Dienstzulagen- Ibis 8 

gruppe 

I 1'797 
II 1 518 
III 1268 
IV 1057 
V 760 

Schilling 

1962 
1 644 
1368 
1145 

820 

ab der 
Gehaltsstufe D 

2113 
1754 
1459 
1216 

875 

e) für Leiter der Verwendungs gruppe L 3 

in der -
Dienstzulagen-

gruppe 

I 
II 
III 
IV 
V 

'VI 

in de~ Gehaltsstufen 

1 bis 10 ,11 bis 15 

Schilling 

1423 1454 
1057 1093 

988 1013 
711 730 
496 507 
346 365 

ab der 
Gehaltsstufe 16 

1549 ' 
1 172 
1074 

776 
533 
395" 

18. Im § 58 Abs. 4 werden die Beträge ,;479 S" 
und ,,877 S" durch die Beträge ,,508 S" und 
,,930 S" ers~tzt. 

19. Im § 58 Abs; 6 wird der Betrag ,,532S" du~ch 
den Betrag ,,564 S", der Betrag ,,747 S" durch den 
Betrag ,,792 S", der Betrag ,,1 064 S" durch den 
Betrag ,,1 128S" und der Betrag ,,262 S" durch 
den Betrag ,,278 S" ersetzt. 

20. Im § 59 Abs.2 wird der Betrag ,,1583 S" 
durch den Betrag ,,1 678 S" ersetzt. 

21. Im § 59 Ab~. 9 wird in ZIder Betrag ,,532 S" 
durch den Betrag ,,564 S", in Z 2 der Betrag 
,,808 S" durch den Betrag ,,856 S" und in Z 3 der 
Betrag ,,1 108 S" durch den ~etrag ,,1 174 S" 
ersetzt. 

22. Im § 59 Abs. 10 wird' der Betrag ,,532 S" 
durch den Betrag ,,564 S" ersetzt. 

23. Im § 59 Abs. 11 wird der Betrag ,,808 S" 
durch d,en Betrag ,,856 S" ersetzt; 

24. Im § 59 Abs. 13 Z 1 lit. C, wird der Betrag 
,,639 S" durch den Betrag,,,677 S" ersetzt. 

25. Die Tabelle im § 60 Abs. 1 erhält folgende 
Fassung: 

in den Fällen 
derZ 

1 und 2 
3 

in den Gehaltsstufen ab der Gehaltsstufe 
1 bis 9 10 

Schilling 

508 586 
930 930 

26. Im § 60 Abs. 3 werden die Beträge ,,313 S" 
und ,,262 S" durch die Beträge ,,332 S", und 
,,278 S" ersetzt. 

27. Die Tabelle im § 60a Abs. 1 erhält folgende 
Fassung: 

in der Zulagenstufe 
in der (den) 

2 Verwendungs-
gruppe(n) 

Schilling 

LI 2554 3072 3592 
L2 2123 2462 2801 
L3 1423 1717 2010 

915 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 3 von 14

www.parlament.gv.at



4 915 der Beilagen 

28. Die Tabelle 1m § 65 Abs. 1 erhält folge~de in der Verwendungsgruppe W 2 
Fassung: 

in der 
,in der Verwendungsgruppe 

Gehalts· S2 SI 
stufe 

Schilling 

1 20302 25226 
2 21319 26718 
3 22336 28210 
4 23351 29701 
5 24368 31193 
6 26071 -32684 
7 27773 34679 
8 29475 36671 
9 31 179 38664 

10 32882 40657 

\ 

29. Im §65 Abs.3 wird der Betrag ,,1812S" 
durch den Betrag,,1 921 S" ersetzt. 

30. Im § 65 Abs.4 wird der Betrag ,,1 064 S" 
durch den Betrag,,1 128 S" ersetzt. 

31. Die Tabelle 1m § 72 Abs. 1 erhält folgende 
Fassung: 

in der Gehal\sstufe 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Sch,illing 

7092 
7222 
7351 
7479 
7609 
7924 
8132 
8344 
8551 
8760 

32. § 72 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Es sind sinngemäß anzuwenden: 
1. § 29 (mit Ausnahme der Z 2) auf Wachebe

amte der Verwendungsgruppen W 1 und W 2, 
2. § 30 a auf Wachebeamte aller Verwendungs

gruppen." 

33. § 73 Abs. 1 erhält folgende Fasssung: 

,,(1) Dem Wachebeamten gebührt eine ruhege
nußfähige Dienstzulage. Sie beträgt während der 
Dauer des 'provisorischen Dienstverhältnisses 202 S 
und nach der Definitivstellung 

,in der Verwendungsgruppe W 3 

Dien'stzeit 

Jahre' 

10 
16 
22 
30 

Dienstzulage 

Schilling 

325 
419 
591 
748 
891 

in der 

Grundstufe 
Dienst- a) 
stufe 1 b) 
Dienststufe 2 
Dienststufe 3 

in der Dienstzulagenstufe 

419 
891 

1 128 
1612 
2374 

Schilling 

748 
1274 
1612 
1.991 

,2843 

in der Verwendungsgruppe W 1 

in den bei Führuß5 eines Amtstitels, der einem der Dienstzulage 
Dienst- nachstehen angeführten Amtstite1 vergleich-
klassen bar ist Schilling 

Leutnant 704 
III 
und Oberleutnant 845 
IV 

Hauptmann 985 

ab der Dienstklasse V 1099'~ 

34. ,Im § 73 a werden die Beträge ,,639 S", 
,,675 S" und ,,806 S" durch die Beträge ,,677 S", 
,,716 S" und ,,848 S"ersetzt. 

35. Die Tabelle im § 74 Abs. 1 erhält folgende 
Fassung: 

in der Verwendungsgruppe 

W3 
W2 
Wl 

Schilling 

497 
583 
666 

36. Die Tabelle 1m § 76 Abs. 1 erhält, folgende 
Fassung: 

inden . bei- Führun5 eines AmtstiteIs, der einem der Dienstzulage 
Dienst- nachstehen angeführten Amtstitel vergleich-
klassen bar ist, Schilling 

Fähnrich 
-

564 

III Leutnant 704 
und 
IV Oberleutnant 845 

Hauptmann 985 

ab der Dienstklasse V 1099 
I 

37. Im § 76 a Abs. 1 werden die Beträge ,,759 S", 
,,570 S" und ,,378 S" durch die Beträge ,,805 S", 
,,604 S" und ,,401 S" ersetzt. 

38. Im § 77 Abs. 1 wird der Betrag,,628 S" durch 
den Betrag ,,666 S" ersetzt. ' 
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39. Die Tabelle 1m § 78 Abs. 1 erhält folgende 
Fassung: 

in der Verwendungsgruppe ; 

H4 HJ 
in der 

Gehalts- in der Dienst5tufe 
stufe 

1 2 J 4 5 6 7 

Schilling 

1 6076 6267 6365 6460 6948 - -
2 6119 6 )11 6409 6503 7044 7076 -1107 
3 6163 6355 6452 6548 7140 7172 7204 
4 6207 6397 6496 6591 7237 7244 7351 
5 6251 6442 6539 6635 7332 7434 7542 
6 6339 6530 6627 6723 7523 7627 7735 
7 6427 6617 6715 6811 7715 7820 7927 

40.. Im § 79 a wird der· Betrag ,,1 612 S" durch 
den Betrag ,,1 70.9 S" ersetzt. 

41. Im § 79 b Z 3 werden die Beträge ,,30.9 S" 
und ,,372 S" durch die Beträge ,,328 S"und 
,,394 S" ersetzt. 

42. Im § 85 b Abs. 1 wird der Betrag ,,296 S" 
durch den Betrag ,,314S" ersetzt. 

43. Im § 85 d Abs. 1 wird der Betrag ,,1422 S" 
durch den Betrag" 1 50.7 S" ersetzt. 

44. § 86 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Ein Beamter, der dem im Abs. 1 umschriebe
nen Personenkreis angehört, kann durch Vorrük
kung . die nachstehenden weiteren Gehaltsstufen 
erreichen: 

a) Beamte der Allgemeinen Verwaltung, 
Wachebeamte und Berufsoffiziere 
aa) in den Verwendungsgruppen E lind 0 

in der 
Verwendung'gruppe E, 

Dien,tklasse IJI 

die Gehalts
stufe 

19 
20 

Schilling 

g 759 
g 883 

in der 
Verwendungsgruppe 0, 

Dienstklasse IJI 

die Gehalts· 
stufe 

18 
19 

Schilling 

11087 
11639 

, bb) in den Verwendungsgruppen A, H 1, B, 
W 1, H 2, C und W 2 

in der 
Dienst
klasse 

IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 

10 

15495 
18970 
24143 
34436 

die Gehaltsstufe 

9 

Schilling 

46372 
55923 

b) Beamte in handwerklicher Verw'endung 

in der Dienstklasse 

die IV IJI 
Gehalt,-

stufe PI P2 PJ 
, 

P4 P5 

, Schilling_ 

10 15495 - - - -
18 - 11436 11087 - -
19 - 11864 11639 9592 8759 
20 - - - 9750 8883 

c) Universitäts(Hochschul)professoren 

die 
Gehalts

stufe 

11 
15 

d) Lehrer 

~ 
. .., v L3 L2b I 
c3'B 
,,~ 

'i3 

18 15768 19796 
i9 16409 20615 
20 - -

außerordentliche r ordentliche 

Universitäts(Hoch,chul)professoren 

Schilling 

39172 I 46291 

in der Verwendung,gruppe 

L2b 2 L2bJ L2. I L2a2 LI 

Schilling 

21478 21895 23273 26885 -
22343 22760 24160 27995 33267 

- .- - - 34984 

e) Beamte des Schulaufsichtsdienstes 

in der Verwendungsgruppe 

die S2 I SI Gehaltsstufe 

Schilling 

11 345ß6 I 42651 

LPA 

-
38037 
39845 

Diese weiteren Gehaltsstufen sind bei der Beur
teilung des Anspruches auf eine Dienstalterszulagcc 
außer Betracht zu lassen .... 

45. Im § 86 Abs. 3 wird de~ Bet~ag ,,2 249 S" 
durch den Betrag ,,2 384 S" ersetzt. 

Artikel 11 

Das Richterdienstgesetz, BGBI. Nr. 30.5/1961, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. 
Nr. 591/1980., wird wie folgt geändert: 

1. Im § 65 a wird der Betrag ,,12250. S" durch 
den Betrag ,,12985 S" ersetzt. 
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2. Die Tabell~ im § 66 Abs. 2 erhält folgende Fas- Artikel IV 
sung: 

in der 
Gehaltsstufe 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7,. 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

14 052 
15800 
17547 
19296 
21043 
22791 
24540 
26287 
28035 
29782 
31531 
33279 
35026 
36774 
38521 
40269 

in der Gehaltsgruppe 

II 

Schilling 

26433 
28 181 
29929 
31677 
33425 
36920 
40416 
43911 
45660 

III 

30339 
32087 
35583 
40827 
42574 
44 322 
46070 
47818 

3. Im § 66 Abs. 2 letzter Satz wird in den Z 1 und 
2 der Betrag ,,49 465 Sec jeweils durch den Betrag 
,,52 433 Sec und in Z 3 der Betrag ,,55 075 Sec durch 

, den Betrag ,,58 380 S" ersetzt. 

4. Im § 67 Abs. 1 wird der Betrag ,,2473 Sec 
durch den Betrag ,,2 621 Sec ersetzt. 

5. Im § 68 a Abs. 1 werden ersetzt: 
a) in Z 1 der Betrag ,,5 872 Sec durch den Betrag 

,,6224 sec, 
b) in Z 2 der Betrag ,,7 341 sec durch den Betrag 

,,7781 sec, 
c) in Z? der Betrag ,,8 808 sec durch den Betrag 

,,9336 sec, 
d) in Z 4 der Betrag ,,10276 sec durch den 

Betrag ,,10893 sec, 
e) in Z 5 der Betrag ,,11 745 S" durch den 

Betrag ;,12450 S". 

6. Im § 68 d Abs. 2 wird der Betrag ,,2 249 S" 
durch den Betrag ,,2 384 S" ersetzt. 

Artikel III 

Z 1.2 der Anlage 1 zum BDG 1979, BGBl. 
Nr. 333, erhält folgende Fassung: 

,,1.2. Das Ernennungserfordern'is des Abschlusses 
eines Hochschulstudiums der Rechtswissenschaften 
oder der Soiial- und Wirtschaftswissenschaften 
wird durch die Erfüllung aller nachstehend ange
führten Erfordernisse ersetzt: 

a) Reifeprüfung einer höheren Schule, 
b) zehn Jahre Bundesdienstzeit, ' 
c) wirksame Leistungsfeststellung, daß der 

Beamte den zu erwartenden Arbeitserfolg 
durch besondere Leistungen erheblich über
schritten hat, und 

d) erfolgreiche Absolvierung eines für den 
betreffenden Bereich von der Verwaltungs
akademie veranstalteten Aufstiegskurses. " 

Die Tabelle im Art. IV Abs. 3 der ~ 1. Gehaltsge
setz-Novelle, BGBl. Nr.66211977, zuletzt geän
dert durch das Bundesgesetz BGBL Nr. 59111980, 
erhält folgende Fassung: 

Gehaltsstufe. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Artikel V 

Gehalt 

Schilling 

12911 
12911 
12911 
12911 
13 900 
15871 
16860 
17847 
18833 
19822 
20808 
21795 
22783 
23768 
24201 
24628 
25057 
25485, 

(1) Für die Zeit vom 1. Jänner 1982 bis zUm 
30. Juni 1982 gebührt den Beamten in den nachste-
hend angeführten Einstufungen an Stelle des 
Gehaltes (zuzüglich einer allfälligen Dienstalters-
zulage) in der im Art. I angeführten Höhe folgen-
des Gehalt (zuzüglich einer allfälligen Dienstalters-
zulage):, 

1. für Be'amte der Allgemeinen Verwaltung 

in der Dienstklasse III 

in der Verwendungsgruppe 

in der Gehaltsstufe E D C B A 

Schilling 

, 
I 6530 6979 7430 8781 11673 
2 6646 7080 7679 9085 11991 
3 6646 7080 7679 9085 11991 
4 6823 7371 7993 9475 -
5 7001 7662 8307 9889 -
6 7149 7952 8620 10301 -
7 7273 8130 8815 10716 -
8 7396 8309 9010 - -
9 7519 8486 9203 - -

10 7644 8803 9861 - -
11' 7768 9006 10131 - -
12 7892 9208 10402 - -

'13 8015 9411 - - -
14 8139 9613 - - , -
15 8263 9817 - - -
16 8387 10019 - - -
17 , 8511 10335 - - -

17 mit Dienstalterszu-
lage von einem Vor-

rückungsbetrag 
17 mit Dienstalterszu-

- 10868 - - -
lage von zweieinhalb 
Vorrückungsbeträgen - 11 884,50 - - -

18 8635 - - - -
18 mit Dienstalterszu- .. 
lage von einem Vor-

rückungsbetrag , 
18 mit Dienstalterszu-

8759 - - - -

lage von zweieinhalb 
Vorrückungsbeträgen 8928 - - - -

I 

I 

·1 
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2. für Beamte in handwerklicher Verwendung: 

in der DienStklasse IJI 

in der Verwendungsgruppe 

in der GehaltsStufe PI P2 P3 P4 P5 

Schilling 

1 7430 7205 6979 6754 6530 
2 7437 7260 7080 6782 6646 
3 7437 7260 7080 6782 6646 
4 7727 7550 7371 6960 6823 
5 8018 7839 7662 7137 7001 
6 8309 8130 7952 7315 7149 
7 8486 8309 8130 7430 7273 
8 8664 8486 8309 7541 7396 
9 8840 8664 8486 7653 7519 

10 9375 9198 8803 7993 7644 
11 9565 9375 9006 8106 7768 
12 9757 9565 9208 8218 7892 
13 9949 9757 9411 8331 8015 
14 10141 9949 9613 8445 8139 
15 - 10141 9817 8557 8263 
16 - 10335 10019 8671 8387 
17 - 10527 10335 8783 8511 

17 mit Dienstalterszu-
lage von einem Vor-

rückungsbetrag 
17 mit Dienstalterszu-

- 11061 10868 - -

lage von zweieinhalb 
Vorrückungsbeträgen - 12076,50 11 884,50 - -

18 - .- - 8898 8635 
f8 mit Dienstalterszu-
lage von einem Vor-

rückungsbetrag - - - 8898 8759 
18 mit Dienstalterszu-
lage von zweieinhalb 
Vorrückungsbeträgen - - - 9069 8928 

3. für Lehrer, wobei die für Lehrer der Verwen
dungsgruppe L 1 vorgesehenen Gehaltsansätze 
auch auf Universitäts(Hochschul)assistenten anzu
wenden sind: 

in der 
in der Verwendungsgruppe 

Gehalts- L3 L2b I L 2b2 L2b3 L2a I L2a2 LI 
StUfe 

. Schilling 

2 8634 9797 10544 10960 10983 11822 13 028 
3 8677 9881 10681 11097 10983 11822 13 028 
4 9013 10217 10681 11097 11723 12614 13 941 

4. für Wachebeamte 
a) in der Verwendungsgruppe W 3 in der 

Gehaltsstufe 3 der Dienstklasse III: 7 300 S, 
. b) in der Verwendungsgruppe W 2 das in Z 1 

für Beamte der Verwendungsgruppe C vor
gesehene Gehalt, 

c) in der Verwendungs gruppe W 1 das in Z 1 
für Beamte der Verwendungsgruppe B vorge
sehene Gehalt. 

5. für Berufsoffiziere 
a) der Verwenduitgsgruppe H 1 das in Z 1 für 

Beamte der Verwendungs gruppe A vorgese
hene Gehalt, 

b) der Verwendungs gruppe H 2 das in Z 1 für 
Beamte der Verwendungsgruppe B vorgese
hene Gehalt. 

(2) Umfaßt der gemäß Abs. 1 gebührende Bezug 
neben dem Gehalt auch eine Dienstalterszulage 
und erreicht er noch nicht die volle Höhe nach den 
im Art. I vorgesehenen Ansätzen, -so gilt der auf 
Gehalt und Dienstalterszulage entfallende Bezugs
teil, soweit er nicht den im Gehaltsansatz vorgese
henen Betrag übersteigt, ausschließlich als Gehalt; 
soweit jedoch dieser Bezugsteil den im Gehaltsan
satz gemäß Art. I vorgesehenen Betrag übersteigt, 
gilt er als Dienstalterszulage. 

(3) Einem Beamten der Verwendungsgruppe P 1, 
der gemäß Art~ IV Abs. 2 oder Abs. 11 der 
37. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBI. Nr.306/1981, 
eine besoldungsrechtliche Stellung in der Gehalts
stufe 3 der Dienstklasse IV erreicht hat, gebührt in 
der Zeit vom 1. Jänner 1982 bis zum 30. Juni 1982 
für jene Zeiträume, in denen er unter der Annahme 
des Weitergeltens der bis zum 30. Juni 1981 für die 
Verwendungsgruppe P 1 geltenden Bestimmungen 
die Gehaltsstufe 9 der Dienstklasse III der Verwen
dungsgruppe P 1 erreicht hätte, an Stelle des in der 
Gehaltsstufe 3 der Dienstklasse IV gebührenden 
Gehaltes ein Gehalt von 11 253 S (zuzüglich einer 
allfälligen Dienstalterszulage nach den für die Ver-

. wendungsgruppe P 1 bis zum 30. Juni 1981 gelten
den Vorschriften, jedoch in der Höhe von 536 S an 
Stelle des Betrages von 506 S beziehungsweise in 
der Höhe von 1 340 S an Stelle des Betrages von 
1265 S). 

Artikel VI 

(1) Alle Beamten, denen auf Grund der am 
30. Juni 1982 für. sie t;naßgebenden besoldungs
rechtlichen Stellung ein Gehalt nach einem in der 
Dienstklasse IV vorgesehenen Gehaltsansatz 
gebührt oder gebühren würde, werden mit Wir
kung vom 1. Juli 1982 in jene besoldungsrechtliche 
Stellung übergeleitet, die sich ausgehend von ihrem 
V orrückungsstichtag entsprechend ihrer für die 
V orrückung maßgebenden Gesamtdienstzeit ergibt. 
Die §§ 8 u'nd 10 des Gehaltsgesetzes 1956 sind sinn
gemäß anzuwenden. 

(2) Abs. 1 ist auch auf die Beamten der Verwen
dungsgruppen A und H 1 anzuwenden, denen im 
Juni 1982 auf Grund ihrer besoldungsrechtlichen 
Stellung ein Gehalt nach einem in den Gehaltsstu
fen 2 und 3 der Dienstklasse 111 vorgesehenen 
Gehaltsansatz gebührt oder gebühren würde. Diese 
Beamten werden mit Wirkung vom 1. Juli 1982 
Beamte der Dienstklasse IV. 

(3) Bei der Anwendung der Abs. 1 und 2 darf 
keine Verschlechterung der besoldungsrechtlichen 
Stellung des Beamten eintreten. 

(4) Tritt bei einem der in den Abs. 1 und 2 ange
führten Beamten mit Wirkung vom 1. Juli 1982 eine 
Änderung der dienstrechtlichen Stellung ein, so ist 
seine neue besoldungsrechtliche Stellung so festzu
setzen, als ob er zunächst nach den für ihn maßge-
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benden Bestimmung~n der Abs. 1, 2 erster Satz. 
beziehungsweise 3 übergeleitet worden wäre und 
sich erst' danach seine· dienstrechtliche Stellung 
geändert hätte. 

Artikel VII 

Ist das Gehalt einschließlich einer allfälligen Ver
wendungszulage, die der' Beamte auf Grund der 
Überleitung nach der 37. Gehaltsgesetz-Novelle 
erhält, niedriger als das Gehalt einschließlich der 
entsprechenden V erwendungszul~ge, das ihm bis 
zum 30. Juni 1981 gebührt hat, so gebührt dem 
Beamten eine nach Maßgabe des Erreichens eines 
höheren Gehaftes einzuziehende, für die Bemes
sung des Ruhegenusses anrechenbare Ergänzungs
zulage von dem ihm gebührenden Gehalt (ein
schließlich einer allfälligen Verwendungszulage) 
auf das bis zum 30. Juni 1981 gebührende Gehalt 
einschließlich der entsprechenden Verwendungszu
lage. Haben sich die Bemessungskriterien des § 30 a 
des Gehaltsgesetzes 1956 für die Verwendungszu
lage nach dem 30. Juni 1981 geändert, so ist diese 
Änderung der Verwendungszulage in beiden Ver
gleichspositionen zugrunde zu legen. 

Artikel VIII 

(1) Bei Beamten, die 
1. vor dem 1. Juli 1981 in eine andere Besol

dungsgruppe oder in eine niedrigere Verwen
dungsgruppe überstellt worden sind, 

2. unmittelbar vor dieser ÜbersteIlung Anspruch 
auf ein Gehalt der Dienstklassen I, II oder III 
oder der Gehaltsstufe 1 oder 2 (bei Beamten 
der Verwendungsgruppe W 3 auch einer 
höheren Gehaltsstufe) der Dienstklasse IV 
hatten und 

3. im Juni 1981 auf Grund dieser ÜbersteIlung 
Anspruch auf eine Ergänzungszulage nach 
§ 12 a Abs.9 zweiter und dritter Satz des 
Gehaltsgesetzes 1956 hatten, 

ist ab 1. Juli 1981 bei der Anwendung des § 12 a 
Abs. 9 zweiter und dritter Satz des Gehaltsgesetzes 
1956 weiterhin von dem im Juni 1981 zugrunde 
gelegten bisherigen Gehalt (zuzüglich der für die 
Bemessung des Ruhegenusses anrechenbaren Zula
gen - ausgenommen die Verwendungszulage) 
auszugehen. 

(2) Das bisherige Gehalt und die gemäß Abs. 1 
zu berücksichtigenden Zulagen sind um jenen 
Hundertsatz zu erhöhen, um den SIch das ab 1. ]ä,n
ner 1981 geltende Gehalt der Gehaltsstufe 2 der 
Dienstklasse V erhöht. Ist die sich auf diese Weise 
ergebende Summe von Gehalt und Zulagen nicht 
durch volle Schilli~gbeträge teilbar, so 'sind Restbe
träge von weniger als 50 g zu vernachlässigen und 
Restbeträge von 50 g und mehr auf volle Schilling
beträge aufzurunden. 

Artikel IX 

(1) Die Ruhegenüsse der Beamten der Allgemei
nen Verwaltung, der' Beamten in handwerklicher 
Verwendung, der Wachebeamten und der Berufs
offiziere, die vor dem 1. Juli 1981 aus dem Dienst
stand .ausgeschieden sind und deren ruhegenußfähi
gem Monatsbezug ein Gehalt der Dienstklassen I, 
II und III oder das Gehalt der Gehaltsstufe 1 oder 2 
(bei Beamten der Verwendungsgruppe W 3 auch 
einer höheren Gehaltsstufe) der Dienstklasse IV 
zugrunde liegt, sind mit Wirkung vom 1. Juli 1981 
an neu zu bemessen. Gleiches gilt für die Versor
gungsgenüsse der Hinterbliebenen dieser Beamten. 
Zu diesem Zweck ist der der Ermittlung des Ruhe
genusses bis Ende Juni 1981 zugrunde liegende 
ruhegenußfähige Monatsbezug - im folgenden 
kurz "bisheriger ruhegenußfähiger Monatsbezug" 
genannt -nach den Abs. 2 bis 7 neu zu ermitteln. 
Eine Änderung des Hundertsatzes des Ruhegenus
ses tritt nicht ein. 

(2) An die Stelle des dem bisherigen ruhegenuß
fähigen Monatsbezug zugrunde liegenden Gehal
tes, einer allfälligen Ergänzungszulage nach dem, 
Bundesgesetz BGB!. Nr. 573/1973, einer allfälligen 
Dienstalterszulage und einer allfälligen Personalzu
lage nach § 83 Abs. 4 des Gehaltsgesetzes 1956 tritt 
das in den Bestimmungen des Gehaltsgesetzes 1956 
in der Fassung des Art. I der 37. Gehaltsgesetz
Novelle für Beamte der in Betracht kommenden 
V erwe~dungsgruppen vorgesehene Gehalt. Bei der 
Bestimmung dieses Gehaltes ist wie folgt vorzuge
hen: 

1. Zunächst ist die 'Summe aus dem dem bisheri
gen ruhegenußfähigem Monatsbezug 
zugrunde liegenden Gehalt und. allfälligen 
Zulagen der im ersten Satz genannten Art 
festzustellen. 

2. Dann ist der im Verhältnis zu der festgestell
ten Summe gleichhohe Gehaltsansatz oder -
wenn ein solcher nicht vorhanden ist - der 
nächsthöhere Gehaltsansatz 'zu ermitteln, der 
nach Art. I'der 37. Gehaltsgesetz-Novelle ent
sprechend der Verwendungsgruppe des 
Beamten in Betracht kommt. 

(3) Aus dem nach Abs.2 Z 1 und ,2 ermittelte~ 
Gehaltsansatz ergibt sich die nunmehrige Einstu
fung des Beamten nach Dienstklasse und Gehalts
stufe. Die im Abs. 2 erster Satz angeführten Zula
gen bilden auf Grund der gegenständlichen Über
leitung vom 1. Juli 1981 an keinen Bes.tandteil des 
ruhegnußfähigen Monatsbezuges mehr. 

(4) Dmfaßt der bisherige ruhegenußfähige 
Monatsbezug eine Verwendungszulage, so ist eine 
solche auch in den neu zu ermittelnden ruhegenuß
fähigen. Monatsbezug einzubeziehen. Hiebei tritt 
an die Stelle der der Verwendungszulage bisher 
zugrunde liegenden Zahl von Vorrückungsbeträ
'gen eine entswechende Zahl von V orrückungsbe-
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trägen der für den Beamten nunmehr in Betracht 
kommenden Dienstklasse. 

(5) Ist die nach Abs. 4 bemessene Verwendungs
zulage niedriger als die bisherige, so bildet die Ver
wendur-gszulage in der bisherigen Höhe einen 
Bestandteil des neu zu ermittelnden ruhegenußfähi
gen Monatsbezuges. Diese Verwendungszulage 
ändert sich um denselben Hundertsatz, um den sich 
bei Beamten des Dienststandes das Gehalt der 
Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V ändert. Hiebei 
sind Restbeträge von 50 g und mehr auf volle Schil
lingbeträge aufzurunden und Restbeträge von 
weniger als 50 g zu vernachlässigen. 

(6) Hinsichtlich der weiteren Berlicksichtigung 
anderer, dem bisherigen ruhegenußfähigen 

. Monatsbezug zugrunde liegender Zulagen tritt 
keine Änderung ein. 

(7) Ergibt sich bei der Ermittlung nach Abs. 2 
Z 2, daß die festgestellte Summe den für die betref
fende Verwendungsgruppe vorgesehenen höchsten 
Gehaltsansatz übersteigt, dann bildet neben diesem 
Gehaltsansatz eine Zulage im Ausmaß einer ent
sprechenden Anzahl von V orrückungsbeträgen der 
in Betracht kommenden Dienstklasse einen 
Bestandteil des neu ermittelten ruhegenußfähigen 
Monatsbezuges. 

(8) Auf Beamte der Verwendungsgruppe D, 
deren ruhegenußfähigem Monatsbezug ein Gehalt 
der Gehaltsstufe 9 der Dienstklasse IV zugrunde 
liegt, sind die Abs. 1 bis 7 sinngemäß anzuwende!1. 

Artikel X 

Für die Zeit vom 1. Juli 1981 bis zum 31. Dezem
ber 1981 werden im § 78 Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 

1956 in der Fassung der 37. Gehaltsgesetz-Novelle 
in der Tabelle ersetzt: 

1. in der Dienststufe 6 der Betrag ,,6472 S" 
durch den Betrag ,,6 675 S" und der Betrag 
,,6 651 S" durch den Betrag ,,6 766 S", 

2. in der Dienststufe 7 der Betrag ,,6571 S" 
durch den Betrag ,,6 705 S~' I und der Betrag 
,,6752 S" durch den Betrag ,,6 796 S". 

Artikel XI 

Es treten außer Kraft: 
1. Art. V der 36. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBI. 

Nr.59111980, 
2. Art. V Abs. 1 bis 4 der 37. Gehaltsgesetz

Novelle, 
3. Art. VI der 37. Gehaltsgesetz-Novelle, 
4. Art. VII der 37. Gehaltsgesetz-Novelle. 

Artikel XII 

(1) E,s treten in Kraft: 
1. Art. I 2 32, die Art. VII bis X und Art. XI 

Z 4 mit 1. Juli 1981, 
2. Art. I (mit Ausnahme der Z 3 und 32), die 

Art. 11 bis V und Art. XI Z 1 und 2 mit 1. Jän
ner 1982 und 

3. Art. I Z 3, Art. VI und Art. XI Z 3 mit 1. Juli 
1982. 

(2) Mit dei- Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundeskanzler, in Angelegenheiten jedoch, 
die nur den Wirkungsbereich eines Bundesministers 
betreffen, dieser Bundesminister betraut. 
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VORBLATT 

1. Das Problem 

a) Das geltende Gehaltsabkommen mit den vier Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes endet am 
31. Dezember 1981. Für die Zeit danach ist eine Neuregelung vorzunehmen. 

b) Der erste Schritt der Besoldungsreform ist mit seiner ersten Etappe mit 1. Juli 1981 in Kraft getreten. 
Die Regelung der weiteren Etappen ist erforderlich. 

2 .. Ziel . 

aY Entsprechend einem am 30. Oktober 1981 abgeschlossenen Gehaltsabkommen sollen die Bezüge der 
Beamten und Vertragsbediensteten mit Ausnahme der Haushaltszulage ab 1. Jänner 1982 bei einer 
Laufzeit bis zum 31. Jänner 1983 um 6 vH erhöht werden. . 

b) Der erste Schritt der Besoldungsreform soll auf Grund der am 30. Oktober 1981 erzielten Vereinba
rung mit Wirkung vom 1. Juli 1982 abgeschlossen werden. 

3. Alternativen 

Keine 

4. Kosten 

Der-Entwurf erfordert Jahresmehrkosten von etwa 6,8 Milliarden Schilling. Mit diesem Betrag sind 
auch jene Maßnahmen erfaßt, die im gleichzeitig eingebrachten Entwurf einer 31. Vertragsbedienstetenge
setz-Novelle und im Entwurf einer entsprechenden Änderung der Bundesbahn-Besoldungsordnung und 
der Dienst- und Lohnordnung der Österreichischen Bundesbahnen enthalten sind. 
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Erläuterungen 

Der vorliegende Gesetzesentwurf berücksichtigt' 
das Ergebnis der Verhandlungen ,zwischen dem 
Verhandlungskomitee der Gebietskörperschaften 
und den vier Gewerkschaften des öffentlichen 

. Dienstes über eine Erhöhung der Bezüge im öffent
lichen Dienst. Nach dem am 30. Oktober 1981 
erzielten Gehaltsabschluß sollen die Bezüge der 
öffentlich Bediensteten mit Ausnahtneder Haus
haltszulage ab 1. Jänner 1982 um 6 vH erhöht wer
den. Die Laufzeit des Abkommens endet mit 
31. Jänner 1983. 

Zu den einzelnen Bestimmungen der Vorlage 
wird bemerkt:, 

Zu Art. I Z 1, 2, 4 bis 31 und 33 bis 45 und zu 
Art. 11: 

Die angeführten Bestimmungen des Art. I regeln 
die Erhöhung der Bezugsansätze des Gehaltsgeset
zes 1956, Art. 11 regelt die Erhöhung der Bezugsan
sätze des Richterdienstgesetzes. 

Zu Art. I Z 3:, . 

Durch den Abschluß des ersten Schrittes der, 
Besoldungsreform wird mit 1. Juli 1982 die Zahl 
der Gehaltsstufen für Beamte der Verwendungs
gruppe A in der Dienstklasse 111 auf eine reduziert. 
Um auch in diesem Fall Vorrückungsbeträge für 
die Bemessung der Verwendungszulage heranzie
hen zu können, ist in Z 3 eine Berücksichtigung der 
für die Beamten in der Verwendungsgruppe A in 
der Dienstklasse IV' vorgesehenen Gehaltsstufen 
vorgesehen. ' 

Zu Art. I Z 32: 

Die geänderte Formulierung stellt sicher, daß 
auch für 'Wachebeamte der Verwendungs
gruppe W 3 eine Verwendungszulage nach § 30 a 
des Gehaltsgesetzes 1956 in Betracht kommen 
kann. 

Zu Art. III: 

Durch die V erwaltungsakademiegesetz-Novelle, 
BGBI. Nr. 568/1979, wurde das Zulassungserfor
dernis einer zweijährigen A-wertigen Verwendung 
zum Aufstiegskurs an der Verwaltungsakademie 

durch die Ablegung einer Auswahlprüfung ersetzt. 
,Um den nunmehrigen. Kursabsolventen eine Über~ 
stellung in die Verwendungsgruppe A zu ermögli
chen, ist es erforderlich, die im BDG 1979 bisher 
auch als Ernennungserfordernis vorgesehene zwei
jährige A-wertige Verwendung ersatzlos in Fortfall 
zu bringen. 

.ZuArt. IV: 

Durch die 31. Gehaltsgesetz-Novelle wurde die 
Besoldung der Universitäts(Hochschul)assistenten 
neu geregelt. Art. IV der angeführten Novelle sollte 
Bezugsminderungen, die in Einzelfällen beim Über
tritt in das' neue System eintreten konnten, vermei
den. Die in dieser Regelung enthaltene B~zugsta
belle wird entsprechend dem Abkommen vom 
30. Oktober 1981 ebenfalls um den Hundertsatz 
der allgemeinen Bezugserhöhung valorisiert. 

Z~ Art. V und XI Z 2: 

Mit Art. V Abs. 1 bis 4 der 37. Gehaltsgesetz
Novelle wurde für die Laufzeit der ersten Etappe I 

der Besoldungsreform eine Übergangsregelung 
getroffen, die .,- ausgehend von der besoldungs
rechtlichen Überleitung gemäß Art. IV der 
37. Gehaltsgesetz-Novelle - eine Erhöhung der 
Gehaltsansätze gegenüber den bisherigen um 300 S 
vorsieht. In jenen Gehaltsstufen, in denen der 
Abstand zwischen dem alten und dem neuen 
Gehaltsansatz weniger als 300 S beträgt, ist bereits 
während der ersten Etappe der neue Gehaltsansatz 
voll an die Stelle des alten getreten. Die in dieser 
Regelung enthaltenen, für die Laufzeit der ersten 
Etappe vorgesehenen Bezugsansätze werden ent
sprechend dem Abkommen vom 30. Oktober 1981 
ebenfalls um den Hundertsatz der allgemeinen 
Bezugserhöhung valorisiert. Aus Gründen der 
Übersichtlichkeit sollen die bisherigen, im Art. V 
Abs. 1 bis 4 der'37. Ge/laltsgesetz-Novelle enthalte
nen Regelungen gemäß Art. XI Z 2 des Entwurfes 

, aufgehoben und durch den vorliegenden Art. V 
ersetzt werden. 

Zu Art. VI: 

Der erste Schritt der Besoldungsreform wird 
durch die Überleitung der Beamten der Dienst-

L-__________________________________________________ ~ ____________________________________________________ ... 
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klasse N(in den Verwendungsgruppen A und H 1 
auch der Beamten der bisherigen Gehaltsstufen 2 
und 3 der Dienstklasse I1I) abgeschlossen. Art. VI 
legt der überleitung die für die V orrückung dieser 
Beamten in ihrer Verwendungsgruppe maßgebende 
Dienstzeit zugrunde. 

Zu Art. VII: 

Die im Art. V der 37. Gehaltsgesetz-Noyelle für 
die Laufzeit der ersten Etappe der Besoldungsre
form vorgesehenen Bezugsansätz~ weisen, da sie 
zum Teil noch von den zuvor geltenden Bezugsan
sätzen abhäl).gig sind, ein unregelmäßiges Vorrük
kungsbild auf. Dies bewirkt, daß die sogenannten 
"V orrückungsheträge", die der Bemessung der 
Verwendungszulage zugrunde liegen, in manchen 
Positionen eine vorübergehende Verminderung 
erfahren haben. Art. VII stellt nun sicher, daß 
Beamte, bei denen die Summe aus Gehalt und Ver
wendungszulage dadurch geringer wurde als bis
her, für die Dauer dieser nur während der ersten 
Etappe der Besoldungsreform möglichen Vermin
derung eine Ergänzurtgszulage auf die bisherige 
Summe aus Gehalt und Verwendungszulage erhal
ten. 

Zu Art. VIII: 

Diese Übergangsbestimmung wurde durch das 
Außerkrafttreten von Bezugsansätzen des alten 
Besoldungssystems beim Übergang auf das neue 
Besoldungssystem in den Dienstklassen I, II und III 
und in Teilen der Dienstklasse N mit Ablauf des 
30. Juni 1981 erforderlich. Die Bestimmung stellt 
sicher, daß allfällige Etgänzungszulagen, die den 
vor dem 1. Juli 1981 in andere Besoldungsgruppen 
oder in niedrigere Verwendungsgruppen überstell
ten Beamten gebühren, ermittelt werden können 
und in ungeschmälertem Ausmaß erhalten bleiben. 

Zu Art. IX und XI Z 4: 

Durch Art., VII der 37. Gehaltsgesetz-Novelle 
wurde die 'Überleitung der Ruhe- und Versor
gungsgenüsse der Beamten und ihrer Hinterbliebe
nen, deren Pensionen von den Bezugsansätzen des 
alten Besoldungssystems abgeleitet sind, einer 
gesonderten gesetzlichen Regelung vorbehalten. 
Art. IX enthält eine solche Überleitung in sinnge
mäßer Anlehnung an Art. 11 der 7. Pensionsgesetz
Novelle, BGBI. Nr.558/1980. Art. 'XI Z 4 hebt die 
vorläufige Regelung des Art. VII der 37. Gehaltsge
setz-Novelle auf, da sie durch die endgültige Rege
lung des Art. IX des Entwurf,es ersetzt wird. 

Zu Art. X: e 

Teil der ersten Etappe der Besoldungsreform war 
unter anderem auch die sogenannte ,,Auflösung der 
AnfangsbezÜge" ,mit der eine sondergesetzliche 
Regelung aus dem Jahre 1973, die ip. den ersten 
drei Gehältsstufen gleich hohe Einkünfte vorgese
hen hatte, beseitigt wurde. Von der seinerzeitigen 
Sonderregelung waren bei den zeitverpflichteten 
Soldaten lediglich die Dienststufen 1 bis 5, nicht 
aber die Dienststufen 6 und 7 betroffen. Aus diesem 
Grunde wurden auch nur die Dienststufen 1 bisS 
von der ;,Auflösung der Anfangsbezüge" erfaßt .. 

,Dadun;h sind jedoch UnstImmigkeiten zwischen 
den Gehaltsansätzen der Dienststufe 5 einerseits 
und den Gehalisansätzen der Dienststufen 6 und 7 
andererseits ~ingetreten, die sich jeweils in den 
Gehaltsstufen 2 und 3 ausgewirkt haben und die 
nun rückwirkend durch eine Neufestsetzung dieser 
Gehaltsstufen in den Dienststufen 6 und 7 beseitigt 
werden sollen .. Diese Neufestsetzung ist in ~en für 
die Zeit ab 1. Jänner 1982 geltenden erhöhten 
Gehaltsilllsätzen des Art. I Z 39 ebenfalls berück
sichtigt. 

Zu Art. XI: 

Art. V der 36. Gehaltsgesetz-Novelle enthält 
Bezugsregelungen, die mit Wirkung vom 1. Jänner 
1982 durch Neuregelungen der Art. I und II ersetzt' 
werden. Die Übergangsbestimmung d~s Art. VI~er 
37. Gehaltsgesetz-Novelle ist für die Zeit nach 
Ablauf der ersten Etappe der Besoldungsreform 
nicht mehr notwendig, da die hier vorgezogene 
Überleitung mit 1. Juli 1982 allgemein durchge
führt wird. Sie kann daher ebenfalls entfallen. Zum 
Entfall der übrigen hier angeführten .Bestimmungen 
wird auf die Ausführungen zu den Art. V und IX 
verwiesen. 

Zu Art. XII: 

Dieser Artikel regelt das Inkrafttreten der einzel
nen Bestimmungen des Entwurfes und enthält die 
Vollziehungsklausel. 

In die nachfolgende Textgegenüberstellung wer
den Änderungen, die ausschließlich die Valorisie
rung von Bezugsarisätzen zu!1l Gegenstand haben, 
nicht aufgenommen. 

915 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)12 von 14

www.parlament.gv.at



• 

Textgegenüberstellung 

bisher 

GG 1956 

Art. I Z 3: 

PO a~ (1) ..... 

(2) Die Verwendungszulage ist mit V orrückungsbeträgen oder halben V or- ' 
rückungsbeträgen der Dienstklasse und Verwendungsgruppe zu bemessen, der 
der Beamte angehört; sie darf jn den Fällen desAbs. 1 Z 1 und 2 je drei Vorrük
kungsbeträge und im, Falle des Abs. 1 Z 3 vier Vorrückungsbeträge nicht über
steigen. Die Verwendungszulage nach Abs. 1 Z 3 kann auch in Hundertsätzen 
des Gehaltes der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V bemessen werden, wenn dies 
im Hinblick auf den Grad der höheren Verantwortung erforderlich ist; sie darf 
in diesem Fall 50 vH dieses Gehaltes nicht übersteigen. Innerhalb dieser Grenzen 
ist die Verwendungszulage nach Abs. 1 Z 1 und 2 nach der Höherwei-tigkeit der 
Leistung, die Verwendungszulage nach Abs. 1 Z 3 nach dem Grad der höheren 
Verantwortung und unter entsprechender Bedachtnahme auf die vom Beamten 
in zeitlicher oder mengenmäßigerHinsicht zu erbringenden Mehrleistungen zu 
. bemessen. Die Bemessung bedarf der Zustimmung des Bundeskanzlers und des 
Bundesministers für Finanzen 

Art. I Z 32: 

§72.(1) ..... 

(2) Die §§ 29 (mit Ausnahme der Z 2) und, 30 a sind ~uf Wachebeamte der 
Verwendungsgruppen W 1 und W"2 sinngemäß anzuwenden. 

Art:I1I: 

BDG" 1979 

Anlage 1 

1.2. Das Ernennungserfordernis des Abschlusses eines Hochschulstudiums der 
Rechtswissenschaften, der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, der Psycholo
gie oder der Pädagogik oder der akademischen Dol~etscher- und Übersetzer-' 

neu 

GG 1956 

(2) Die Verwendungszulage ist mit V orrückungsbeträgen oder halben V or
rückungsbeträgen der Dienstklasse und Verwendungs gruppe zu bemessen, der 
der Beamte angehört; sie darf in den Fällen des Abs. 1 Z 1 und 2 je drei Vorrük
kungsbeträgeund im Falle des Abs. 1 Z 3 vier Vorrückungsbeträge nicht über
steigen. In der Dienstklasse III der Verwendungs gruppe A sind für die Ermitt
lung der Vorrückungsbeträge auch die für die Verwendungsgruppe A im Wege' 
der Zeitvorruckung erreichbaren Gehaltsstufen der Dienstklasse IV _ zu berück
sichtigen. Die Verwendungszulage nach Abs. 1 Z 3 kann auch in Hundertsätzen 
des Gehaltes der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V bemessen werden, wenn dies 
im Hinblick auf den Grad der höheren Verantwortung erforderlich ist; sie darf 
in diesem Fall 50 vB dieses Gehaltes nicht übersteigen. Innerhalb dieser Grenzen 

'" -'Jl 

0-
o ..., ist die Verwendungszulage nach Abs. 1 Z 1 und 2 nach der Höherwettigkeit der 

Leistung, die Verwendungs zulage nach Abs. 1 Z 3 nach dem Grad der höheren ?f 
Verantwortung und unter entsprechender Bedachtnahme auf die vom Beamten ~ 
in zeitlicher oder mengenmäßiger Hinsicht zu erbringenden Mehrleistungen zu ~ 
bemessen. Die Bemessung bedarf der Zustimmung des Bundeskanzlers und des ::l 

Bundesministers für Finanzen. 

(2) 'Es sind sinngemäß anzuwenden: 
1. § 29 (mit Ausnahme der Z 2)" auf Wachebeamte der Verwendungsgruppen 

W 1 undW2, 
2. § 30 a auf Wachebeamte aller Verwendungs gruppen. 

BDG 1979 

Anlage 1 

" I 
1.2. Das Ernennungserfordernis des Abschlusses eines Hochschulstudiums der 

Rechtswissenschaften oder der Sozial~ und Wirtschaftswissenschaften wird 
durch die Erfüllung aller nachstehend angeführten Erfordernisse ersetzt: 

/ 

-..., 
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bisher 

ausbildung wird durch die Erfüllung aller nachstehend angeführten Erforder~ 
nisse ersetzt: -' 

a) Reifeprüfung einer höheren Schule; 
bY zehn Jahre Bundesdienstzeit, davon zwei Jahre ohne Unterbrechung über

wiegende Tätigkeit in einer Verwendungsgruppe" für die der Abschluß 
eines Hochschulstudiums Ernennungserfordernis ist, sowie eine in diesen 
zwei Jahren getroffene Leistungsfeststellung, daß der Beamte den zu 
erwartenden Arbeitserfolg durch besori:dere Leistungen erheblich 'über-
schritten rat; -' , ' . 

c) erfolgreiche Absolvierung eines für den betreffenden Bereich von der Ver-
waltungsakademie veranstalt~ten Aufstiegskurses. ' 

Zum Aufstiegskurs gemäß lit. c können Beamte nur dann zugelassen werden, 
wenn sie sowohl die in lit. a als auch die in lit. b angeführten Voraussetzungen 
erfüllt,haben. 

neu 

a) Reifeprüfung einer höheren-Schule, 
b) zehn Jahre Bundes'dienstzeit, 

c) wirksame Leistungsfeststellung, daß der Beamte den zu erwartenden 
Arbeitserfolg durch besondere Leistungen erheblich überschritten hat, und 

d) erfolgreiche Absolvierung eines für den betreffenden Bereich von der Ver
waltungsakademie veranstalteten Aufstiegskurses. 

'--~ 

'-Cl -U1 

~ 
0:; 
~. ;;-

0(/ 
Cl> 
::l 
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